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22. In welchen Raumordnungs-Bereichen sind der Bau/Betrieb von religiösen Versammlungs-

räumen in Tirol zulässig?1 

Nach dem Raumordnungsgesetz 2011 – TROG2 

Bitte zu beachten, dass diese Übersicht lediglich als grobe Orientierungshilfe dient und damit keine Aussagen zu konkreten Einzelfäl-

len möglich sind! 

 

Gebietstyp Tirol 

Gesetz 

Zulässigkeit Gesetzesstelle aus dem Tiro-

ler Raumordnungsgesetz  

Amt der Tiroler Landesregie-
rung, Bau- und Raumord-
nungsrecht: allgemeine 
Rechtsauskunft RoBau-2-
001/602-2013 (6.6.2013) 

Landeshauptstadt Innsbruck, 

Bau,- Wasser- und Anlagen-

recht: Rechtsauskunft – Errich-

tung von Gebetshäusern bzw. 

Gebetssälen ZI. III-

6117/2013/RR/A (17.6.2013) 

Wohngebiet TROG § 

38 (1) 1 

zulässig  

soweit  

 die Nutzungen der 

Deckung der täglichen 

Bedürfnisse der Be-

wohnerschaft des 

betreffenden Wohnge-

bietes dienen 

 die örtlichen Gege-

„Im Wohngebiet dürfen errichtet 
werden: 

a) Wohngebäude, b) Gebäude, die 
der Unterbringung von nach § 13 
Abs. 1 lit. c zulässigen Ferien-
wohnungen oder der Privatzim-
mervermietung dienen, c)
 Gebäude, die neben 
Wohnzwecken im untergeordne-
ten Ausmaß auch der Unterbrin-
gung von Büros, Kanzleien, Ordi-
nationen und dergleichen dienen, 
d)  Gebäude für Betriebe 

„Im „reinen“ Wohngebiet dürfen 
gemäß § 38 Absatz 1 lit. d TROG 
2011 Gebäude für Betriebe Einrich-
tungen errichtet werden, die der 
täglichen Versorgung oder der Be-
friedigung der sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung des 
betreffenden Gebietes dienen und 
die unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohnquali-
tät im betreffenden Gebiet, insbe-
sondere durch Lärm, Geruch, Luft-
verunreinigung oder Erschütterun-

Gemäß § 38 Abs. 1 TROG 2011 
dürfen im Wohngebiet errichtet 
werden: 
a) Wohngebäude, 
b) Gebäude, die der Unterbrin-

gung von nach § 13 Abs. 1 lit. c 
zulässigen Ferienwohnungen 
oder der Privatzimmerver-
mietung dienen, 

c) Gebäude, die neben Wohn-
zwecken im untergeordneten 
Ausmaß auch der Unterbrin-
gung von Büros, Kanzleien, 

                                                           
1 Vgl. Zusammenstellung für Deutschland in: Reinhold Zemke: Die Moschee als Aufgabe der Stadtplanung (2008), S. 32-35,92,145  
2 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000474


 

 
 

2 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

benheiten der Wohn-

qualität berücksichtigt 

und der Charakter als 

Wohngebiet nicht we-

sentlich beeinträchtigt 

werden. 

 

und Einrichtungen, die der tägli-
chen Versorgung oder der Befrie-
digung der sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung 
des betreffenden Gebietes dienen 
und die unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, und des-
sen Charakter als Wohngebiet 
nicht wesentlich beeinträchti-
gen.“ 

gen, und dessen Charakter als 
Wohngebiet nicht wesentlich beein-
trächtigen. Soll die Errichtung sol-
cher Einrichtungen im Wohngebiet 
für zulässig erklärt werden, so muss 
im Zusammenhang mit der Größe 
der vorgesehenen Einrichtung si-
chergestellt sein, dass die Einrich-
tung der Befriedigung der Bedürfnis-
se der Wohnbevölkerung des betref-
fenden Wohngebietes dient (vgl. 
VwGH 14.04.1994, 

Zl. 93/06/0140). Das „betreffende 
Wohngebiet“ ist in raumordnungs-
rechtlichem Sinne zu verstehen und 
daher als eine abgegrenzte Fläche zu 
qualifizieren, die im rechtswirksa-
men Flächenwidmungsplan als 
„Wohngebiet“ gewidmet und durch 
unverbaute Gebiete von anderen 
Ortsgebieten abgegrenzt gelegen ist 
(VwGH 21.6.2005, 2004/06/0177). 
Hingegen ist eine solche Einrichtung 
im Wohngebiet dann unzulässig, 
wenn von vornherein feststeht, dass 
die potentiellen Nutzer aus anderen 
Gebieten kommen. Insoweit ist also 
auf die ungefähre Zahl der im Wohn-
gebiet wohnenden Angehörigen der 
religiösen Gemeinschaft abzustellen 
(VwGH 15.12.1994, Zl. 
91/06/0065).“ 

Ordinationen und dergleichen 
dienen, 

d) Gebäude für Betriebe und 
Einrichtungen, die der tägli-
chen Versorgung oder der Be-
friedigung der sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der 
Bevölkerung des betreffenden 
Gebietes dienen und die unter 
Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch 
Lärm, Geruch, Luftverunreini-
gungen oder Erschütterungen, 
und dessen Charakter als 
Wohngebiet nicht wesentlich 
beeinträchtigen. 

 
Im Wohngebiet dürfen gem. § 38 
Abs. 1 lit. d TROG 2011 Einrich-
tungen, die der täglichen Versor-
gung oder der Befriedigung der 
sozialen und kulturellen Bedürf-
nisse der Bevölkerung des betref-
fenden Gebietes dienen, errichtet 
werden. Soll die Einrichtung im 
Wohngebiet zulässig sein, so muss 
im Zusammenhang mit der Größe 
der vorgesehenen Einrichtung 
sichergestellt sein, dass die Ein-
richtung der Befriedigung der 
Bedürfnisse der Wohnbevölke-
rung des betreffenden Wohnge-
bietes dient. Unzulässig wäre eine 
solche Einrichtung im Wohngebiet 
also dann, wenn von vornherein 
feststünde, dass die potentiellen 
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Nutzer aus anderen Gebieten 
kommen werden. Insoweit ist also 
auf die ungefähre Zahl der im 
Wohngebiet wohnenden Angehö-
rigen der religiösen Gemeinschaft 
abzustellen (VwGH 15.12.1994, Zl. 
91/06/0065). 

Gemischtes 

Wohngebiet 

TROG § 

38 (1) 2 

zulässig  

soweit  

 keine dem Wohn-

charakter und der 

Wohnqualität dieses 

Gebietes atypischen 

Emissionen stattfin-

den, die über den 

zulässigen Nutzungs-

rahmen hinausgehen. 

Im gemischten Wohngebiet dür-
fen neben den im Abs. 1 genann-
ten Gebäuden auch öffentliche 
Gebäude, Geschäfts- und Verwal-
tungsgebäude, Gebäude für Gast-
gewerbebetriebe zur Beherber-
gung von Gästen mit höchstens 
40 Betten und Gebäude für sons-
tige Kleinbetriebe errichtet wer-
den, die unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, und des-
sen Charakter als Wohngebiet 
nicht wesentlich beeinträchtigen. 

„Im gemischten Wohngebiet dürfen 
gem. § 38 Abs. 2 TROG 2011 (neben 
den im Abs. 1 genannten Gebäuden) 
etwa auch öffentliche Gebäude er-
richtet werden und ist dabei zu be-
achten, dass durch die Errichtung 
öffentlicher Gebäude die Wohnquali-
tät im betreffenden Gebiet insbeson-
dere durch Lärm, Geruch, Luftverun-
reinigungen und Erschütterungen 
und dessen Charakter als Wohnge-
biet nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden darf. Dies führt in aller Regel 
dazu, dass in als gemischtes Wohn-
gebiet gewidmeten Flächen die Er-
richtung größerer religiöser Ver-
sammlungsorte keinesfalls zulässig 
ist, insbesondere auf Grund der mit 
dem Besuch der religiösen Ver-
sammlungsstätte verbundenen Ver-
kehrsauswirkungen.“ 

 

Allgemeines 

Mischgebiet 

TROG § 

40 (1) 

(2) und 

(9) und 

§39 (2) 

b-e  

zulässig  

soweit  

 keine dem Charak-

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

„In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 
unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-

„In den verschiedenen Mischgebie-
ten bestimmt § 40 Absatz 1 TROG 
2011, dass auch dort nur Gebäude 
errichtet werden dürfen, die unter 
Berücksichtigung der örtlichen Be-
gebenheiten wie Wohnqualität im 
betreffenden Gebiet insbesondere 
durch Lärm, Geruch, Luftverunreini-
gung oder Erschütterungen nicht 
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über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

 „Im allgemeinen Mischgebiet 
dürfen die im gemischten Wohn-
gebiet zulässigen Gebäude und 
Gebäude für Betriebe errichtet 
werden. Für das allgemeine 
Mischgebiet oder für Teile davon 
kann aus den im § 39 Abs. 2 lit. b 
bis e genannten Gründen festge-
legt werden, dass außer den im 
gemischten Wohngebiet zulässi-
gen Arten von Betrieben nur 
bestimmte weitere Arten von 
Betrieben zulässig oder bestimm-
te weitere Arten von Betrieben 
nicht zulässig sind. 

b) Nutzungskonflikte oder wech-
selseitige Beeinträchtigungen im 
Verhältnis zu anderweitig ge-
widmeten Gebieten oder zwi-
schen betrieblichen Tätigkeiten 
innerhalb des betreffenden Ge-
bietes hintanzuhalten, 

c) eine den örtlichen Verhältnis-
sen und den wirtschaftlichen 
Bedürfnissen der Bevölkerung 
entsprechende sparsame und 
zweckmäßige Nutzung des Ge-
werbe- und Industriegebietes zu 
gewährleisten, 

d) schwerwiegende Belastungen 

wesentlich beeinträchtigen. Für das 
jeweilige Mischgebiet hängt es daher 
davon ab, welche Struktur besteht 
und welche Größenordnung die reli-
giöse Versammlungsstätte aufweisen 
soll.“ 
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der Bevölkerung durch den Ver-
kehr oder eine Überlastung oder 
im Hinblick auf die sonstigen 
Verkehrserfordernisse unver-
hältnismäßige Belastung von 
Verkehrsflächen durch Betriebe 
mit erheblichem Verkehrsauf-
kommen hintanzuhalten, 

e) eine Überlastung oder im Hin-
blick auf die sonstigen Erschlie-
ßungserfordernisse unverhält-
nismäßige Belastung von Einrich-
tungen zur Wasserversorgung, 
Energieversorgung oder Abwas-
serbeseitigung durch Betriebe 
mit erheblichem Wasser- oder 
Energieverbrauch oder Abwas-
seranfall hintanzuhalten. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.“ 

Kerngebiet TROG § 

40 (1) 

(3) und 

zulässig  „In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 

„Im Kerngebiet gem. § 40 Abs. 3 
TROG 2011 dürfen auch Einrichtun-
gen errichtet werden, die der Befrie-

Gemäß § 40 Abs. 3 TROG 2011 
dürfen im Kerngebiet, die im ge-
mischten Wohngebiet zulässigen 
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(9) und 

§39 (2) 

b-e 

soweit  

 keine dem Charak-

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

 

Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 
unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-
ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

Im Kerngebiet dürfen die im ge-
mischten Wohngebiet zulässigen 
Gebäude und Gebäude für Gast-
gewerbebetriebe, für Veranstal-
tungs- und Vergnügungsstätten, 
wie Theater, Kinos und derglei-
chen, sowie für sonstige Betriebe 
und Einrichtungen, die der Be-
friedigung der sozialen und kul-
turellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung dienen, errichtet werden. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 

digung der sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse der Bevölkerung dienen. 
Die in § 38 Abs. 1 lit. d TROG 2011 
getroffene Einschränkung auf die 
„Bevölkerung des betreffenden Ge-
bietes“ gilt dabei nicht. 

Der Kreis der Bevölkerung ist daher 
wesentlich weiter zu ziehen und 
jener Personenkreis darunter zu 
subsumieren, der sich im betreffen-
den Kerngebiet aufhält oder dieses 
auch nur sporadisch aufsucht. Zu-
sammengefasst ist daher aus raum-
ordnungsrechtlicher Sicht festzuhal-
ten, dass die Errichtung größerer 
religiöser Versammlungsorte nur 
unter gewissen Voraussetzungen in 
Mischgebieten, so etwa im Kernge-
biet, ansonsten nur auf als Sonder-
flächen gewidmeten Flächen zulässig 
ist.“ 

Gebäude und Gebäude für Gast-
gewerbebetriebe, für Veranstal-
tungs- und Vergnügungsstätten, 
wie Theater, Kinos und derglei-
chen, sowie für sonstige Betrieb 
und Einrichtungen, die der Befrie-
digung der sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung 
dienen, errichtet werden.  
 
Im Kerngebiet erweist sich die 
Errichtung eines Gebetshauses als 
zulässig. Hier ist weder auf das 
betreffende (Einzugs-)Gebiet noch 
auf die potentiellen Nutzer abzu-
stellen. 
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oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.““ 

Tourismus-

gebiet 

TROG § 

40 (1) 

(4) und 

(9) und 

§39 (2) 

b-e 

zulässig  

soweit  

 keine dem Charak-

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

„In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 
unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-
ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

(4) Im Tourismusgebiet dürfen 
die im gemischten Wohngebiet 
zulässigen Gebäude und Gebäude 
für dem Tourismus dienende 
Betriebe und Einrichtungen er-
richtet werden. 

(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
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Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.“ 

Landwirt-

schaftliches 

Mischgebiet  

TROG § 

40 (1), 

(5) und 

(9) und 

§39 (2) 

b-e 

zulässig  

soweit  

 keine dem Charak-

ter dieses Gebietes 

atypischen Emissio-

nen stattfinden, die 

über den zulässigen 

Nutzungsrahmen 

hinausgehen 

 

„In den Mischgebieten dürfen die 
im § 38 Abs. 1 lit. a, b und c ge-
nannten Gebäude sowie nach 
Maßgabe der Abs. 2 bis 5 sonstige 
Gebäude errichtet werden, die 
unter Berücksichtigung der örtli-
chen Gegebenheiten die Wohn-
qualität im betreffenden Gebiet, 
insbesondere durch Lärm, Ge-
ruch, Luftverunreinigungen oder 
Erschütterungen, nicht wesent-
lich beeinträchtigen. Gebäude für 
Anlagen von Betrieben im Sinn 
des § 1 Abs. 2 lit. e dürfen in 
Mischgebieten nicht errichtet 
werden. 

(5) Im landwirtschaftlichen 
Mischgebiet dürfen die im ge-
mischten Wohngebiet zulässigen 
Gebäude und Gebäude für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe 
und sonstige der landwirtschaft-
lichen Tierhaltung mit Ausnahme 
der landwirtschaftlichen Inten-
sivtierhaltung (§ 45 Abs. 1) die-
nende Gebäude sowie Gebäude 
für gewerbliche Klein- und Mit-
telbetriebe mit Ausnahme von 
Gebäuden für Gastgewerbebe-
triebe zur Beherbergung von 
Gästen mit mehr als 40 Betten 
errichtet werden. Abs. 2 zweiter 
Satz gilt sinngemäß. 
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(9) In Mischgebieten dürfen unter 
den gleichen Voraussetzungen 
wie für Gebäude auch Nebenge-
bäude und Nebenanlagen errich-
tet werden. Weiters dürfen sons-
tige Bauvorhaben, die einem im 
jeweiligen Gebiet zulässigen 
Verwendungszweck dienen und 
die unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten die 
Wohnqualität im betreffenden 
Gebiet, insbesondere durch Lärm, 
Geruch, Luftverunreinigungen 
oder Erschütterungen, nicht we-
sentlich beeinträchtigen, ausge-
führt werden.“ 

Gewerbe- 

und Indust-

riegebiet 

TROG § 

39 (1) bis 

(3) und 

§39 (2) 

b-e 

unzulässig  

 

„Im Gewerbe- und Industriege-
biet dürfen errichtet werden:  

a) Gebäude für Gewerbebetriebe 
mit Ausnahme von Gastgewerbe-
betrieben zur Beherbergung von 
Gästen, 

b) Gebäude für Industriebetriebe, 

c) betriebstechnisch notwendige 
Wohnungen, 

d) Gebäude für Veranstaltungs- 
und Vergnügungsstätten, wie 
Theater, Kinos und dergleichen, 

e) Gebäude für Einrichtungen, die 
der Versorgung oder den sozialen 
Bedürfnissen der Personen, die 
sich im Gewerbe- und Industrie-
gebiet aufhalten, dienen. 

(2) Für das Gewerbe- und Indust-
riegebiet oder für Teile davon 

„Im Gewerbe- und Industriegebiet ist 
die Errichtung von religiösen Ver-
sammlungsräumen im Regelfall nicht 
zulässig. Gemäß § 39 Absatz 1 lit e 
Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 
dürfen im Gewerbe- und Industrie-
gebiet Gebäude für Einrichtungen 
errichtet werden, die der Versorgung 
oder den sozialen Bedürfnissen der 
Personen, die sich im Gewerbe- und 
Industriegebiet aufhalten, dienen. 
Die Religionsausübung dient nach 
ha. Auffassung weniger einem sozia-
len als vielmehr einem kulturellen 
Bedürfnis (vgl. Brockhaus-Wahrig, 
Deutsches Wörterbuch in 6 Bänden, 
4. Band, Seite 343, wonach vom Beg-
riff „Kultur“ auch die Religion erfasst 
ist). So dient etwa die Errichtung 
eines „Bethauses“ einem kulturellen 
Bedürfnis und erweist sich die Er-
richtung eines solchen Gebäudes im 

Gemäß § 39 Abs. 1 Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 2011 (TROG 
2011), LGBl.Nr. 56/2011, dürfen 
im Gewerbe- und Industriegebiet 
errichtet werden: 
 
a) Gebäude für Gewerbebetriebe 

mit Ausnahme von Gastge-
werbebetrieben zur Beher-
bergung von Gästen, 

b) Gebäude für Industriebetrie-
be, 

c) betriebstechnisch notwendige 
Wohnungen, 

d) Gebäude für Veranstaltungs- 
und Vergnügungsstätten, wie 
Theater, Kinos und derglei-
chen, 

e) Gebäude für Einrichtungen, 
die der Versorgung oder den 
sozialen Bedürfnissen der 
Personen, die sich im Gewer-
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kann festgelegt werden, dass nur 
bestimmte Arten von Betrieben 
zulässig oder bestimmte Arten 
von Betrieben nicht zulässig sind, 
soweit dies erforderlich ist, um 

a) Gefahren für das Leben und die 
Gesundheit der Bevöl-
kerung, insbesondere 
durch Lärm, Luftver-
unreinigungen, Geruch 
oder Erschütterungen, 
hintanzuhalten, 

b)Nutzungskonflikte oder wech-
selseitige Beeinträchti-
gungen im Verhältnis 
zu anderweitig ge-
widmeten Gebieten 
oder zwischen betrieb-
lichen Tätigkeiten in-
nerhalb des betreffen-
den Gebietes hintan-
zuhalten, 

c) eine den örtlichen Verhältnis-
sen und den wirt-
schaftlichen Bedürf-
nissen der Bevölke-
rung entsprechende 
sparsame und zweck-
mäßige Nutzung des 
Gewerbe- und Indust-
riegebietes zu gewähr-
leisten, 

d) schwerwiegende Belastungen 
der Bevölkerung durch 
den Verkehr oder eine 
Überlastung oder im 
Hinblick auf die sonsti-

Hinblick auf § 39 Absatz 1 lit.e TROG 
2011 als unzulässig. Ob ein „religiö-
ser Versammlungsraum“ überwie-
gend den sozialen Bedürfnissen der 
Personen dient, die sich im Gewerbe- 
und Industriegebiet aufhalten, wäre 
daher im Einzelfall zu prüfen.“ 

be- und Industriegebiet auf-
halten, dienen. 

 
Allenfalls könnte es sich bei einem 
Gebetshaus um ein Gebäude han-
deln, das den sozialen Bedürfnis-
sen der Personen, die sich im Ge-
werbe- und Industriegebiet auf-
halten, dient. Da jedoch die Religi-
onsausübung vielmehr einem 
kulturellen als einem sozialen 
Bedürfnis dient, ist die Errichtung 
einen Gebetshauses im Hinblick 
auf § 39 Abs. 1 lit. e TROG 2011 
unzulässig. Auch aus der de-
monstrativen Aufzählung des § 39 
Abs. 1 lit. d TROG 2011 lässt sich 
keine Zulässigkeit eines Gebets-
hauses im Gewerbe- und Indust-
riegebiet ableiten. 
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gen Verkehrserforder-
nisse unverhältnismä-
ßige Belastung von 
Verkehrsflächen durch 
Betriebe mit erhebli-
chem Verkehrsauf-
kommen hintanzuhal-
ten, 

e) eine Überlastung oder im Hin-
blick auf die sonstigen 
Erschließungserfor-
dernisse unverhält-
nismäßige Belastung 
von Einrichtungen zur 
Wasserversorgung, 
Energieversorgung 
oder Abwasserbeseiti-
gung durch Betriebe 
mit erheblichem Was-
ser- oder Energie-
verbrauch oder Ab-
wasseranfall hintanzu-
halten. 

(3) Im Gewerbe- und Industrie-
gebiet dürfen Gebäude für Anla-
gen von Betrieben im Sinn des § 1 
Abs. 2 lit. e nur errichtet werden, 
wenn dies durch eine entspre-
chende Festlegung im Flächen-
widmungsplan für zulässig er-
klärt worden ist. Solche Festle-
gungen dürfen nur im Einklang 
mit den im Abs. 2 genannten Inte-
ressen und unter Bedachtnahme 
auf § 37 Abs. 3 dritter Satz getrof-
fen werden. 
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Freiland TROG § 

41 und § 

42 (3) 

zulässig  

soweit  

 es sich um (christ-

liche) religiöse Ver-

sammlungsräume 

mit einer Grundflä-

che von maximal 

20m2 handelt 

 

„§ 41(1) Als Freiland gelten alle 
Grundflächen des Gemeindege-
bietes, die nicht als Bauland, Son-
derflächen oder Vorbehaltsflä-
chen gewidmet sind und die nicht 
Verkehrsflächen nach § 53 Abs. 3 
erster Satz sind. 

(2) Im Freiland dürfen errichtet 
werden: 

(…) 

d) Kapellen mit höchstens 20 m² 
Grundfläche, 

(…) 

§ 42 (3) Im Freiland sind Umbau-
ten anderer als land- und forst-
wirtschaftlicher Gebäude sowie 
Zubauten zu solchen Gebäuden 
mit Ausnahme von Kapellen zu-
lässig, mit denen die Baumasse 
(§ 61 Abs. 3) gegenüber dem 
ursprünglichen Gebäude um ins-
gesamt nicht mehr als 25 v. H. 
vergrößert wird, wobei eine Ver-
größerung der Baumasse um 
höchstens 300 m³ jedenfalls zu-
lässig ist. Zubauten zu Kapellen 
sind nur zulässig, wenn das Ge-
samtausmaß der Grundfläche 20 
m² nicht übersteigt.“ 

„Wie aus den Erläuternden Bemer-
kungen zur TROG-Novelle hervor-
geht, folgt die neu vorgesehene Zu-
lässigkeit der Errichtung von kleinen 
Kapellen im Freiland praktischen 
Überlegungen und soll dem religiös 
motivierten Bedürfnis nach der Er-
richtung solcher sakraler Kleinbau-
ten entsprochen werden. Meist wer-
den kleine Kapellen von Privatper-
sonen errichtet, die sich bei der 
Standortwahl vielfach von höchst-
persönlichen Motiven leiten lassen. 
Mitunter sollen auch nach alter 
Überlieferung tradierte Standorte 
von Kapellen neu belebt werden. 
Dazu kommt, dass Kapellen in Tirol 
landestypische Bauwerke sind, die 
im Landschaftsbild nicht störend in 
Erscheinung treten. Kapellen sind 
kleine Bet- oder Gottesdiensträume 
(vgl. Wikipedia), darüber hinaus 
jedoch keine religiösen Versamm-
lungsräume. Im Freiland ist nur die 
Errichtung von Kapellen im oben 
angeführten Sinne zulässig.“ 

 

Sonderflä-

chen 

TROG § 

43 

zulässig  

 wobei der Ge-
meinderat durch die 
exakte Festlegung 
des Sonderflächen-
widmungszweckes 

„(1) Als Sonderflächen können 
außer in den in diesem Gesetz 
besonders geregelten Fällen 
Grundflächen gewidmet werden, 
auf denen 

a) Gebäude und sonstige Anlagen 
errichtet werden sol-

„Zusammengefasst ist daher aus 
raumordnungsrechtlicher Sicht fest-
zuhalten, dass die Errichtung größe-
rer religiöser Versammlungsorte nur 
unter gewissen Voraussetzungen in 
Mischgebieten, so etwa im Kernge-
biet, ansonsten nur auf als Sonder-
flächen gewidmeten Flächen zulässig 
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das genaue Ausmaß 
der zulässigen bauli-
chen Anlagen 
bestimmen kann 
 

len, die aufgrund ihres 

Verwendungszweckes an einen 
bestimmten Standort 
gebunden sind oder 
für die ein  

bestimmter Standort besonders 
geeignet ist (…)  

b) aus besonderen raumord-
nungsfachlichen Grün-
den, insbesondere zur 
Vermeidung von Nut-
zungskonflikten oder 
wechselseitigen Beein-
trächtigungen, nur Ge-
bäude oder sonstige 
bauliche Anlagen mit 
einem bestimmten 
Verwendungszweck 
errichtet werden dür-
fen. 

(2) Bei der Widmung von Sonder-
flächen ist der jeweilige Verwen-
dungszweck genau festzulegen. 
Auf Sonderflächen dürfen nur 
Gebäude und sonstige Anlagen, 
die dem festgelegten Verwen-
dungszweck entsprechen, samt 
den dazugehörenden Nebenge-
bäuden und Nebenanlagen er-
richtet werden. Auf Sonderflä-
chen für Dauerkleingärten und 
Sonderflächen für Kleingebäude, 
wie Bienenhäuser, Jagd- und Fi-
schereihütten und dergleichen, 
dürfen überdies nur solche Ge-
bäude und sonstige Anlagen er-
richtet werden, die zur Verwirkli-

ist. (…) Der Normalfall in Tirol ist, 
dass religiöse Versammlungsstätten 
aller anerkannten Religionsgesell-
schaften auf entsprechend ausgewie-
senen Sonderflächen errichtet wer-
den, wobei der Gemeinderat durch 
die exakte Festlegung des Sonderflä-
chenwidmungszweckes das genaue 
Ausmaß der zulässigen baulichen 
Anlagen bestimmen kann.“ 



 

 
 

14 

Handbuch zur Praxis der Religionsfreiheit auf kommunaler Ebene FAQs 

chung des jeweiligen Verwen-
dungszweckes nach Größe, Aus-
stattung und sonstiger Beschaf-
fenheit unbedingt erforderlich 
sind. 

(3) Als Sonderflächen dürfen nur 
Grundflächen gewidmet werden, 
die sich aufgrund ihrer Lage und 
Beschaffenheit im Hinblick auf 
die Nutzungssicherheit sowie in 
gesundheitlicher, technischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht für eine 
dem festgelegten Verwendungs-
zweck entsprechende Bebauung 
eignen. § 37 Abs. 1 lit. b und c gilt 
sinngemäß. 

(4) Grundflächen, die durch La-
winen, Hochwasser, Wildbäche, 
Steinschlag, Erdrutsch oder ande-
re gravitative Naturgefahren 
gefährdet sind, dürfen weiters 
nur dann als Sonderflächen ge-
widmet werden, wenn 

a) eine dem festgelegten Verwen-
dungszweck entspre-
chende Bebauung,  

erforderlichenfalls unter der 
Voraussetzung einer 
bestimmten Anord-
nung oder baulichen  

Beschaffenheit der Gebäude oder 
sonstigen Anlagen 
oder sonstiger bauli-
cher  

Vorkehrungen in deren Bereich 
oder bestimmter orga-
nisatorischer Vorkeh-
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rungen, wie  

insbesondere eines Sicherheits-
konzeptes, möglich ist 
und 

b)im Fall einer Gefährdung durch 
Hochwasser wesentli-
che Hochwasserab-
flussbereiche  

oder -rückhalteräume nicht be-
einträchtigt werden. 

Zur Frage der Eignung der betref-
fenden Grundflächen als Sonder-
flächen für den jeweiligen Ver-
wendungszweck und des Vorlie-
gens der Voraussetzungen nach 
lit. a und b sind facheinschlägige 
Gutachten einzuholen. Soweit 
aktuelle Gefahrenzonenpläne 
vorliegen, sind diese in die Beur-
teilung miteinzubeziehen. Sofern 
dies zur Gewährleistung der Nut-
zungssicherheit von Gebäuden 
oder sonstigen Anlagen erforder-
lich ist, ist der Verwendungs-
zweck auf die Benützung der 
betreffenden Gebäude oder sons-
tigen Anlagen innerhalb be-
stimmter Zeiträume zu beschrän-
ken. In diesem Fall ist die Baube-
willigung erforderlichenfalls un-
ter Auflagen, die die Benützung 
der Gebäude oder sonstigen An-
lagen außerhalb dieser Zeiträume 
ausschließen, zu erteilen. 

(5) Bei der Abgrenzung der Son-
derflächen und der Festlegung 
des Verwendungszweckes ist 
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darauf Bedacht zu nehmen, dass 
gegenseitige Beeinträchtigungen 
angrenzender Gebiete, insbeson-
dere durch Lärm, Luftverunreini-
gungen, Geruch oder Erschütte-
rungen, so weit wie möglich ver-
mieden werden. § 37 Abs. 3 drit-
ter Satz und 4 gilt sinngemäß.“ 

Vorbehalts-

flächen 

TROG § 

52  

Diese Festlegung ist für 

Seelsorgeeinrichtun-

gen möglich, um damit 

ein besonderes öffent-

liches Interesse zu 

dokumentieren.  

„(1) Als Vorbehaltsflächen für 
den Gemeinbedarf können 
Grundflächen für Gebäude und 
sonstige Anlagen, die öffentlichen 
Zwecken dienen, wie Schulen, 
Amtsgebäude, Krankenhäuser, 
Friedhöfe, Krematorien, Parkan-
lagen, Schwimmbäder, Sportanla-
gen, Spielplätze und dergleichen 
gewidmet werden. 

(2) Bei der Widmung von Vorbe-
haltsflächen für den Gemeinbe-
darf ist der jeweilige besondere 
Verwendungszweck genau fest-
zulegen. Vorbehaltsflächen für 
den Gemeinbedarf dürfen nur 
entsprechend dem festgelegten 
Verwendungszweck verwendet 
werden. 

(3) Als Vorbehaltsflächen für den 
Gemeinbedarf dürfen nur Grund-
flächen gewidmet werden, die 
sich nach ihrer Größe, Lage und 
Beschaffenheit für eine dem fest-
gelegten Verwendungszweck 
entsprechende Bebauung eignen. 
§ 37 Abs. 1, 2, 3 dritter Satz und 4 
gilt sinngemäß. 

(4) Für die Widmung als Vorbe-

„Wenn unter „Vorbehaltsflächen“ 

angeführt wird, dass diese Festle-

gung für Seelsorgeeinrichtungen 

möglich sei, um damit ein besonde-

res öffentliches Interesse zu doku-

mentieren, so ist darauf zu verwei-

sen, dass das Wesen der Vorbehalts-

flächen darin besteht, diese so ge-

widmeten Grundflächen für die Ver-

wirklichung eines im besonderen 

öffentlichen Interesse gelegenen 

Vorhabens zu reservieren.“ 
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haltsflächen für den Gemeinbe-
darf sind so weit wie möglich im 
Eigentum der Gemeinde stehende 
Grundflächen heranzuziehen. 
(5) Werden Grundflächen, die 
nicht im Eigentum der Gemeinde 
stehen, als Vorbehaltsflächen für 
den Gemeinbedarf gewidmet, so 
kann der Grundeigentümer nach 
dem Ablauf von drei Jahren nach 
dem Inkrafttreten der Widmung 
als Vorbehaltsfläche für den Ge-
meinbedarf die Einlösung der 
Grundfläche durch die Gemeinde 
verlangen. Der Antrag auf Einlö-
sung ist bei der Gemeinde schrift-
lich einzubringen. Kommt inner-
halb eines Jahres nach der Ein-
bringung des Einlösungsantrages 
eine Vereinbarung über die Ein-
lösung der Grundfläche oder über 
die Bereitstellung eines Ersatz-
grundstückes durch die Gemein-
de nicht zustande und hebt die 
Gemeinde innerhalb dieser Frist 
die Widmung als Vorbehaltsflä-
che nicht auf, so gilt die Zustim-
mung der Gemeinde zur Einlö-
sung der Grundfläche als gege-
ben. Wird innerhalb von weiteren 
sechs Monaten eine Einigung 
über die Vergütung nicht erzielt, 
so kann von beiden Teilen die 
Festsetzung der Vergütung durch 
die Bezirksverwaltungsbehörde 
beantragt werden. Für die Fest-
setzung der Vergütung gelten die 
§§ 65 und 66 Abs. 1 und 2 des 
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Tiroler Straßengesetzes sinnge-
mäß. Gegen die Entscheidung der 
Bezirksverwaltungsbehörde über 
die Vergütung ist die Berufung an 
den Unabhängigen Verwaltungs-
senat zulässig.” 

 


